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Mein T-Shirt sagt mehr als tausend 
wie Sie ganz legal schwarzfahren 

Stephan Lucas 

Neulich auf Mallorca kam mir an der Strandpromenade diese 
Mitvierzigerin in lustig bedrucktem T-Shirt mit der Aufschrift 
»Zicke« entgegen. Ihr kleines Töchterchen neben ihr outete sich 
als »Mini-Zicke«, und der genervte Papa und Ehemann kam im 
selben Style als »Zickenbändiger« daher. So wurde also ein Schuh 
draus. Apropos: Kurz darauf verschwand die Ehefrau im Schuh- 
geschäft. Auch Mini-Zicke machte sich selbständig, rannte zum 
Eisstand und schrie »Eis, Eis, Eis!«. Und der selbsterklärte Zi- 
ckenbändiger war ab diesem Moment offenkundig falsch beti- 
telt. Vielleicht hätte ihm ein ehrliches »Schlank würde ich dich 
nur unnötig geil machen« besser gestanden. Meinetwegen auch 
ein aggressives »Ich bin dick und du bist hässlich - ich kann ab- 
nehmen und was machst du?«. 

Eines jedenfalls ist klar: Der Drang nach mit lustigen Sprü- 
chen bedruckten T-Shirts ist ungebrochen. Und manch eine 
Strandpromenade auf meiner Lieblingsinsel muss als Laufsteg 
herhalten. Wer sich als Opfer fühlt, trägt »Warum ignorierst du 
mich? Bin ich Baumarktkunde oder was?«. Wer's offensiv mag, 
lebt seinen Humor aus mit »Gemeinsam gegen Gruppenzwang!«. 
Das geile Luder kleidet sich mit »Suche Mann mit Pferde- 
schwanz - Frisur egal«. Und Blondchen trägt ihr neues Shirt mit 
dem Lieblingsspruch »In Mathe bin ich Deko«. Alles also eine 
Frage der Selbsteinschätzung. 

Im Urlaub mag das keinen stören. Aber wehe, so mancbes Ur- 
laubsfoto landet später auf Facebook. So wurde einem Richter aus 
Rostock sein Spaßshirt zum Verhängnis. Er posierte darin aufjener 
beliebten Social-Network-Seite, ein Angeklagter lehnte ihn deshalb 
aus Besorgnis, er könnte befangen sein, als Richter ab - und das 



nach Überzeugung des Bundesgerichtshofs zu Recht. Lachend hat- 
te der Richter sich in seinem bedruckten T-Shirt auf Facebook prä- 
sentiert: »Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause - JVA«. Wer hier 
noch keine eigenen Erfahrungen vorweisen kann: JVA steht in Jus- 
tizkreisen für Justizvollzugsanstalt, also für den Knast. 

Da war mein Tierschützer-Mandant geistreicher und vor al- 
lem im Ergebnis deutlich erfolgreicher. Angeklagt wegen Belei- 
digung, erschien er zu seiner Verhandlung in weißem T-Shirt, 
darauf ein Schaf und darüber das putzige Wort »Unschulds- 
lamm«. Er wurde schließlich vom Beleidigungsvorwurf freige- 
sprochen. Ob aufgrund meiner phänomenalen Anwaltsleistung 
oder durch das putzige Outfit, kann ich, trotz eines Hangs zur 
Selbstüberschätzung, bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Das 
T-Shirt war jedenfalls billiger. 

Womit wir beim Kernpunkt angelangt wären. Unschuldsläm- 
mer, Mini-Zicken, Lustmolche und Spaßvögel, aufgepasst! Über- 
lassen Sie niemals einen Spruch dem Zufall! Setzen Sie ihn lieber 
gezielt ein! Seien Sie hellwach und reflektiert! Und orientieren 
Sie sich ja nicht an den Meinen zwölfjährigen Orsay- und Pimp- 
kie-Kunden, die meist nicht mal drei Wörter Englisch sprechen, 
auf ihren neuen Lieblingsshirts aber mit großen Buchstaben be- 
haupten: »Blowjob is better than no job!« Nein, so nicht! Auf gar 
keinen Fall! Sagen und tragen Sie im Gegenteil alles bewusst! 
Jonglieren Sie sich mit dem richtigen Spruch zur passenden Ge- 
legenheit souverän aus der Strafbarkeit! Andere Unschuldsläm- 
mer können das schließlich auch. 

Genau das durfte vor einiger Zeit die Frankfurter Verkehrsgesell- 
schaft erleben. In einer ihrer U-Bahnen befand sich ein junger 
Mann. Offensichtlich war dieser gerade kein Unschuldslamm, 
sondern eher ein schwarzes - besser gesagt schwarzfahrendes - 
Schaf. An seinem Körper trug er, atmosphärisch passend, ein 
schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift »Ich fahre umsonst - ohne 

Fahrschein!«. Was an sich natürlich verboten ist und mit etwas 
Pech gleich doppelt bestraft wird. Denn wird man erwischt, will 
zunächst einmal die Verkehrsgesellschaft ein sogenanntes »er- 
höhtes Beförderungsentgelt«. Obendrein erstattet sie aber regel- 
mäßig auch noch Strafanzeige. Der Tatvorwurf: Leistungser- 
schleichung. So nennt es der Jurist, wenn jemand einfach eine 
Leistung beansprucht, ohne dafür bezahlt zu haben, während er 
aber in dreister Art und Weise so tut, als hätte er genau dies getan. 
Stellt sich die Frage: Wie bestimmt man, ob jemand in der 
U-Bahn so tut, als hätte er bezahlt? Die Antwort der Gerichte: 
Mitfahren wie alle anderen und dabei ganz einfach in der Gegend 
herumschauen. Jeder wird denken, Sie hätten ein Ticket gezogen. 
Denn sonst wären Sie ja nicht hier und würden auch nicht ein- 
fach in der Gegend herumschauen, oder? 

Doch genau dieses Auftreten konnte man dem jungen 
T-Shirt-Träger aus Frankfurt ja gerade nicht nachsagen. Ganz im 
Gegenteil. Er setzte ja in dreister Offenheit jeden, der ihn sah, 
von seinem ignoranten Verhalten in Kenntnis. Schwarzfahren ja, 
aber eben ohne jede Heimlichtuerei. Da kann schon rein begriff- 
lich von einem »Erschleichen« der Leistung kaum die Rede sein. 
Und so guckte der Rhein-Main-Verkehrsverbund nicht schlecht, 
als der junge Mann schließlich vom Amtsgericht Frankfurt vom 
Vorwurf der Leistungserschleichung freigesprochen wurde. Le- 
diglich um die von der Verkehrsgesellschaft damals angedrohten 
40 € Aufpreis kam auch er am Ende nicht herum. Aber Strafe: 
Fehlanzeige. 

Die Geschichte vom mutigen jungen Mann hat sich natürlich 
in der Schwarzfahrerszene schnell rumgesprochen. Seither gibt es 
immer wieder Nachahmer. Was aber mit Trittbrettfahrern pas- 
siert - der Begriff stammt übrigens passenderweise aus alten Nah- 
verkehrszeiten -, wissen wir spätestens seit Frau Holles Pechma- 
rie. Alles kann immer auch anders enden. Und das in unserem 
Rechtsstaat nicht zuletzt aufgrund der Unabhängigkeit eines je- 



den Richters. Jede Entscheidung ist eine Einzelfallentscheidung, 
und so setzen Richter in Fällen des offensiven Schwarzfahrens 
seither zunehmend strengere Maßstäbe an. Die zugrundeliegende 
juristische Frage ist, wie offen ein Schwarzfahrer kommunizieren 
muss, was er da gerade tut, um nicht als »Leistungserschleicher« 
bestraft werden zu können. So ein bedrucktes T-Shirt ist da schon 
mal ein guter Ansatz. Ein Richter aus Hannover warf einem sol- 
chen T-Shirt tragenden Schwarzfahrer jedoch vor, er habe sich 
damit noch längst nicht auffällig genug verhalten. Die kostenlose 
Fahrt habe er sich daher trotzdem erschlichen. Er hätte sich mit 
seinem T-Shirt zunächst vor dem Führerhaus postieren und mit 
auffallenden Bewegungen auf den Schwarzfahrerspruch auf sei- 
nem Shirt hinweisen müssen. Dann hätte der Zugführer diesen 
Sachverhalt auch tatsächlich wahrnehmen können - was freilich 
die Erfolgsaussichten des Plans durchaus gemindert hätte. 

Daher ist wohl jeder Schwarzfahrer gut beraten, sich nicht al- 
leine auf sein T-Shirt zu verlassen, sondern zu »pimpen«, was das 
Zeug hält - sicher ist sicher. Ergänzen Sie deshalb Ihr Schwarz- 
fahrer-Shirt ruhig noch um Schwarzfahrer-Buttons und -Aufkle- 
ber sowie um eine modisch kleidsame schwarze Schwarzfah- 
rer-Schirmmütze.' Singen Sie während der Fahrt ruhig eine 
selbstkomponierte Schwarzfahrerhyrnne. Hauen Sie auch Ihre 
Mitreisenden aufmunternd an: »Na, was hat das Ticket gekostet? 
Ich bin voller Bewunderung ob Ihrer Zahlungswilligkeit. Ohne 
Leute wie Sie würde das ganze System hier zusammenbrechen!« 
Falls Ihnen dieser direkte Ansatz zu peinlich ist, fingieren Sie ein- 
fach ein Telefonat und brüllen Sie lauthals in den Hörer: »Heute 
Abend geb ich einen aus, ich habe heute wieder kein Ticket gezo- 
gen und wieder ganz viel Geld gespart!« 
Und wer es komplett rund machen will, pimpt einfach noch 

einen coolen T-Shirt-Slogan. Da bietet sich so einiges an: 
»Schwarzfahrer-Bitch« oder »Hartz vier - schwarz hier«. Ihrer 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wer dabei nicht 

ständig von der Gesellschaft geächtet werden will, dem empfehle 
ich einen ganz wunderbaren Trick. Einfach hinten aufs Shirt 
»Ich bin Alexander Stevens« drucken. Damit fahrt man immer 
gut. Warum es außerdem völlig legal ist, erfahren Sie im nächs- 
ten Kapitel. 


